
Von der Idee bis zur Gründung

Wärme-Genossenschaft
Schritt für Schritt zum Erfolg: 
Informationen für Gründerinnen und Gründer

Ihr Ansprechpartner

Ulli Mitterer
ulli.mitterer@gvweser-ems.de
Telefon: 0441 21003-671

Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.
Raiffeisenstraße 26
26122 Oldenburg

Oldenburger Energiecluster OLEC e.V.
Marie-Curie-Straße 1
26129 Oldenburg

Unter www.waermewende-nordwest.de finden Sie 
alle Informationen zur Wärmewende, aktuellen 
Themen und Projekten.

Vielfalt und Solidarität 
In Weser-Ems spielen die mehr als 300 genossen-
schaftlichen Unternehmen mit rund 18.000 Mitarbeiten-
den eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Sie nutzen die 
Kraft der Gemeinschaft, in der nicht Profit sondern der 
Nutzen der Mitglieder zählt. Schon über 70 Energiege-
nossenschaften aus den Bereichen Wärme, Wind und 
Photovoltaik im Raum Weser-Ems leben diese Werte 
und gestalten die Wärmewende mit.  		                

(Stand 31.12.2024)

Georg Blum
georg.blum@energiecluster.de
Telefon: 0441 36116-565

Unter www.genossenschaften.de erhalten Sie 
weitere Infos und viele praktische Tipps zur  
Gründung einer Wärme-Genossenschaft.

Dort stehen Musterunterlagen und  Checklisten für 
die ersten Schritte auf dem Weg zu Ihrer Genos-
senschaft bereit. 

Info Genossenschaften

Info Wärmewende



Acht Schritte zur Gründung 

Idee und grobe Planung  

Vorgespräch mit unseren Grün-
dungsberaterinnen und Grün-
dungsberatern

Geschäftsplan einreichen

Vorprüfung der Umsetzbarkeit 
und des Förderzwecks durch 
den Genossenschaftsverband 
Weser-Ems e.V.

Gemeinsame Erarbeitung der 
Satzung

Gemeinsame Durchführung  
der Gründungsversammlung

Gründungsprüfung und Erstel-
lung der Unterlagen für die Ein-
tragung in das 
Genossenschaftsregister beim 
Amtsgericht

Anmeldung und Eintragung in 
das Genossenschaftsregister 
durch die Genossenschaft
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Bereits drei natürliche oder juristische  
Personen reichen zur Gründung

Gründung erfolgt schnell, flexibel und  
kostengünstig ohne Notar

Ideale Rechtsform für Kooperationen

Kein Mindestkapital notwendig - Sacheinlagen 
sind zulässig

Satzung ist individuell gestaltbar

Im Fokus steht die Förderung der Mitglieder

Beitritt und Kündigung von Mitgliedern 
sind flexibel gestaltbar

Die eG ist Mitglied unseres Genossenschaftsver-
bands, der regelmäßig die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung und den Jahresabschluss prüft

Das Genossenschaftsgesetz bietet die Rahmenbedin-
gungen für alle Genossenschaften. Der Genossen-
schaftsverband Weser-Ems e.V. steht Ihnen bei der 
Gründung beratend und prüfend für Ihr Start-up oder 
die Umwandlung der Rechtsform zur Seite. 

Wir begleiten Sie auch nach erfolgreicher Gründung in 
allen wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Fra-
gen und bieten eine breite Palette an weiteren Dienst-
leistungen für Ihren Erfolg. 

Eingetragene Genossenschaften (eG) finden sich in al-
len wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereichen 
wieder.  Wärme-Genossenschaften spielen eine wich-
tige Rolle bei der Umsetzung der Wärmewende, indem 
sie die Nutzung erneuerbarer Energien und Abwärme 
fördern und gleichzeitig eine bürgernahe, demokrati-
sche Struktur bieten. 

Getreu dem Motto der Gründerväter „Was einer nicht 
schafft, das schaffen viele“ sind Genossenschaften 
über den rein wirtschaftlichen Zweck hinaus solida-
risch, regional verankert und maximieren den Nutzen 
ihrer Mitglieder. 

Regionalität: Wärmewende ist eine regionale 
Aufgabe, Genossenschaften sind regional 

Kooperation mit Dritten (bspw. Kommunen)  
möglich

Beitrag zur Wärmewende mit lokaler Abwärme

Identifikation mit regionalen Projekten

Frühzeitige und transparente Information

Direkte finanzielle Beteiligung

Demokratische Mitbestimmung in den 
Gremien - Jedes Mitglied hat eine Stimme

Begrenzte persönliche Haftung bis zur 
Höhe des Genossenschaftsanteils (gemäß jewei-
liger Satzung)

Insolvenzsicherste Rechtsform in  
Deutschland

Gute Gründe für Wärme-Genossenschaften


